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Landkreis Reutlingen  
Vorabbekanntmachung Linienbündel Sonnenalb  
 
Anforderungen und Standards  
 
1. Fahrzeuge  
 
Für das Linienbündel sollen 4 Standardlinienbusse und 3 Gelenkbusse als 
Überlandfahrzeuge eingesetzt werden. Die Fahrzeuge müssen den Anforderungen der 
Kategorie „A-Fahrzeug“ des Nahverkehrsplans sowie der Fahrzeugklasse II gemäß dem 
Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz entsprechen.  
 
Für die Standardlinienbusse sind jeweils mindestens 80 Fahrgastplätze, davon mindestens 
36 Sitzplätze (ohne Klappsitze) und für den Gelenkbus mindestens 120 Fahrgastplätze, 
davon mindestens 46 Sitzplätze (ohne Klappsitze) vorgesehen. 
 
Es ist vorgesehen mindestens zwei E-Fahrzeuge einzusetzen. Für die ggf. notwendige 
Umstellung der Fahrzeuge und des Betriebs werden entsprechende Übergangszeiten 
eingeräumt. Die in der Übergangszeit eingesetzten Fahrzeuge können hinsichtlich des 
Höchstalters von den Anforderungen des Nahverkehrsplans abweichen. Detaillierte Angaben 
werden in der Auftragsbekanntmachung veröffentlicht.  
 
2. Fahrpläne  
 
Bei den zur Verfügung gestellten Fahrplänen handelt es sich um vorläufige Fahrpläne, die 
sich bis zur Auftragsbekanntmachung noch ändern können.  
 
Dies betrifft insbesondere die Linie 221, die künftig Burladingen anbinden soll. Die finale 
Abstimmung zur Bedienung dieser Ortschaft mit dem Zollernalbkreis steht noch aus. Je nach 
Ergebnis der Abstimmung muss der Fahrplan der Linie 221 ggf. angepasst werden. 
Dementsprechend ist eine Verringerung der Verkehrsleistung möglich. 
 
Im Zeitraum vom 01.08.2027 bis zum 31.07.2028 ist die Umsetzung eines Interimskonzepts 
vorgesehen. In diesem Rahmen wird der bestehende Fahrplan der aktuellen Linien im 
Landkreis angepasst und insbesondere hinsichtlich bestehender Taktlücken weiterentwickelt. 
Ab dem 01.08.2028 startet das finale Konzept. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Genehmigung der Linie 5 noch bis 2028 läuft, wodurch sich ggf. zeitliche Verschiebungen 
bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen ergeben können. 
 
3. Nahverkehrsplan  
 
Im Übrigen gelten die Vorgaben des aktuellen Nahverkehrsplans für den Landkreis 
Reutlingen, der hier heruntergeladen werden kann:  
 
https://www.kreis-reutlingen.de/Landkreis/Mobilitaet/OEPNV/Nahverkehrsplanung 
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